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DER BUND:eS1Y.UNISTER 
XlII. Gcsetzgebungsp€riode 

FüR Vv1SSENSCHAi?'l' UND FORSCHUNG Wien, anlS.Dezember 1972 

Zl.010.317-Parl./72 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament: 
1010 ~'1 i e n 

nie schriftliche parlamentarische Anfrage 

t-Jr.877/J-NR./72; die die Abgeordneten Dr~Blenk und Genossen 

am 25.0ktober 19"12 an mich richteten, beehre: ich mich ",ie 

folgt zu beantworten: 

ad 1-3) Nehen den 1972 vergebenen und noch 

laufenden Auftrggen, die aus meiner Beantwortung Ihrer 

Anfrage Nr" 227/J-NR!1972 entnommen 'VIerden können, '\-Jurden 

diei.n der beiliegenden Tabelle zusar'1.mengefaßten Aufträ.ge 

197 " (C't 1 13 ' ') lC"'~' d A t 1/14138 (E t "- i:) ane .• J.. ~ ••. 1 I/.} 2,US 4em nsa z 'xper en·· 

gutachten und Auftragsforschung) vergeben. 

ad 4 und 5) 1972 \vurden nachstehende aus dem 

Ansatz 1/14138 dotierte Aufträge ausgeschrieben: 

1) Projektstudie zur gesellschaftlichen Reintegration der 

älteren Hensehen, am 9.Septemher 1972 in der lViener Zeitung, 

der Arbeiter-Zeitung, der Presse, Kurier, Salzburger 

Nachrichten, Kronen-Zeitung, Neue Zeit, Kleine Zeitung 

Hochschulzeitungj Bewerbungsschluß 30.11.1972. 

2) Untersudhung zur Situation der sozialwissenschaftlichen 

Forschung in österreich, empirische Bestandsaufnahme 

und soziologische Analyse: am 7.Juli 1972 in der 

i'Jiener Zeitung. 

3) Untersuchung liber die soziale Lage der Studenten am 

10. :NoveMber 1972 in der ~'Jiener Zeitung, Nennun<Jsschluß 

29.1101972. 

& 
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Zur Ve=gabeart darf ich auf die heilie0enden i~ Einver-

r:e~len rnit dC!r-1 Bllndes!flir:isteriun filr Ftlnanzen erl.a.ssenen 

und dem Rechnungshof vorgelegten Vergaherichtlinien ver-

Uber die Problematik der Ausschreibung verweise ich auf 

meine Beantwortung Ihrer Anfrage 490-J-NR/72. 

ad 6) Hinsichtlich der R.echtsfcrm von 

6ffent!ichen Auft~ägen und damit der Möglichkeit von Be­

vlerbt:ngen ven!e.:Lse 1cb auf meine Ausführungen zu Ihrer 

3.ALsatz der Beantwortung der 

Fragen 3 und 4. 

ad 7) Die Mittel flir Expertenqutachten und 

Auftragsforschung des Ansatzes 1/14138 werden ausschließlich 

vom BundeSMinister fUr Wissenschaft und Forschung vergeben. 

ad 8 und 9) Das BUro für Hochschulstatistik 

wurde im Jahre 1957 vom d2.i'"'laligen BundesI'1inister Dr. Piffl-Percevic 

qegründet. Es best.~!1d ohne Unterbrechung bis zurl 1. Närz 1972. 

Im Februar 1971 wurde die Bezeichnung in BUro fHr Hochschul­

planung und Hochschulstatistik uf'lgei1ndert. 

Der Leiter des Büros war seit der GrUndung 

der Soziologe Dr.Sigurd H611inger; als Mitarbeiter wurden 

durch kurzfristige Werkverträge Personen mit soziologischer, 

statistischer, akanomischer und pädagogischer Fachausbildung 

verpflichtet .• 

FUr die Dotierung des Büros für Hochschul-

statis·tik bZ .... ,. Büro für Hochschulplanung und Hochschulstatistik 

war nie eine eigene Budgetpost vorgesehen. Die Arbeiten des 

Büros vmrden seinerzeit Übcr-".1iegend aus der Post "Hochschul­

statistik " finanziert. Die im Jahre 1971 für Z\vecke der Hoch-, 

schulstatistik ausgegebenen Beträge beliefen sich auf S 710.000.--, 
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die bis 1. .r,järz 1972 (dem Ende des BUros für Hochschul'~ 

statistik) auf S 126.694,90. 

Mit der Geschäftseinteilung·des Bundes­

ministeriums flir Wissenschaft und Forschung vorn I.März 1972 

\'lurde die Abteilung P lanun9 und Statistik einger ichtet. 

Ein Teil der Mi tarbei ter des ehemaligen Bi1rof;~ vlUrde mi t. 

Dienstposten in die neugeschaffene Abteilung übernornmen. 

Diese sind ebenso wie der Aufgabenbereich der Abteilung 

dem österreichischen l\mtskalender 1972 zu en:cnell!:\en. 

..... 
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BEILAGE zu Pkt.1-3 

Auftragnehmer 
Experte 

1972 eingegangene und fällige Verpflichtungen 

(Stand 13.12.1972) 

'rhema 

------------------------.. --.... -----
1972 

Aufgabenbereich 1: -. -_ .... - Systemanalytische Forschungen zu~ Wissenschaftspolitik 
und empirische Untersuchungen 

Österr.Produkti­
vitätszentrum 

Österr.Gesell­
schaft für Sozio­
logie 

Prof.Dr.Riethmüller 

Dipl. Ing. Werner 

Österr.Verband f. 
Elektrotechnik 

Peschka 

Vereinigung 
österr.Bibliothe­
kare 

Dr.Fußgänger 

österr.Rektoren­
konferenz 

Prof.Loitls­
berger, 
Dr.Zeweri 

Prof.Eder 

Studie zur Durchführbarkeit eines 
Projel:tes einer Do}:ur:lentaticn dl'?r 
wichtigsten Fachliteratur d.Oststaaten 

Untersuchung liber soziale Herkunft 
u.Berufsbild von Absolventen ees 
Sozioloqiestudii.:nns 

Expertise über die Gründüng einer 
Med.Fak.der Univ.in Salzburg 

Projektstudie über die nögLichkei t:cn 
zur Verbesserung des Einsatzes von 
hard- und soft'",are zur effiziente­
ren Gestaltung von Rechen~entren 

Jahresbericht "Hochspannungsforschun~ 
." . h U ·971/-2 ). n Osterre.1C _ 1. I • 

Studie über Aufbau einer 6sterr. 
Verbindunqsstelle der frledli~hen 
Nutzung des %'e1 traumes 

Vereinheitlichung d.Sachkatalogi­
sierung an den wlss.Bibliotheken 
Österreichs 

Forschung und Entwicklung in 
österreich 

Studie Ober Fragen der postsekun­
dären Bildung in österreich 

Untersuchung iiber die z'V](~ckmäßi0'ste 
Wirtschafts- und Rechtsforrn der 
österr 0 ['1en8en 

Studie über die Möglichkeiten einer 
Zusa!t1..'11enarheit auf dem Gebiete der 
Kernph:isiJ: rü t der:l ScI1Weiz(:::!r Inst. 
f.Nuklea:cforschung 

40.000. ---

607.000.-" 

35.000.--

70.000.-~· 

20.000.--

80.000.--

20.000.--

lOO.()OO.--

33.000.--
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Fa. Rati.o 

Dr • Schnliedeck 

Luncberg 

Inst.f.berufs­
päd.Forschung 
u.Ent\'dcklung 

Rechenzentrum 
Graz 

FaoIndustra 

Bondenseher uoa. 

Fabris, IFES 
u.a. 

österr.Ärzte­
kammer 

Ins~itut für 
Bibliotheks­
forschung 

März, Spohner 

Instof.höhere 
Studien 

Nieder u.a. 

'Y'lohlgenannt, 
N'östlinger 

ÖSGAE 

ö 0 Ges. f. Dokur.len­
tation u.Information/ 
Vereinigung österr. 
Bibliothekare 

- 2 -

Formulierung der Ausschreib~nq 
für die loAusbaustufe des 
Computer-Verbunds Wien 

Feldstudie liher die Motivation 
zur endqtiltigen Abr.-randerung österr. 
Wissenschafter, gezeigt an Beisniel 
österr.Wissenschafter in den USA 

Gutachten Ober COf!1puterV8!:'bund 

Vors'tudie zum Forschunqsproj 
"Berufs- und Studienwahl von 
Haturantenl! 

Untersuchungen zur Vorber0itung 
eines internatJonal kompat:tblen 
Datenforrnats für die österr. 
Bibliotheken 

Gutachten liber Cornputerverbund 

Gutachten zur Auswahl eines Rechner­
systems für den wissenschaftlich­
akademischen Bereich 1m Raum Wien 

Stand der Medienforschungb öster­
reich und 'UorschUige zu ihrer 
Koordinierung 

Gruppenseninaristische Aus- und 
Fortbildung von Akademikern 

Bibliothekssignaturen der österr. 
Bibliotheken 

Struktur- und Innovationsprobleme 
in Österreich - Unters~chung ihrer 
historischen Ursachen 

Situation der sozialwissenschaftl. 
Forschung in österreich 

Projektstudie zur Errichtung eines 
Inst.f.Kriminalsoziologie 

Forschungsprioritäten in den 
Geisteswissenschaften mit besonderer 
Berücksichtigung d.6sterr.Situation 

Probleme d • AmIendung techn. Ent..-,,ricklungen 
inder Industrie 

Register v.Forschunqen a.d.Gebiet d. 
Bibliothek.s'l.'JCsens, Dokur.~pn tations-u. 
Archi V\'lesens. 

Inst. für Bibliot~H~ks- Destandsaufnah!l1c il81.1.e;::-er THbli.othcJ~s-
forsch. bauten 

7 (; • 19,;1. -- . 
~ 

20.000 •.• _-

22.989.--

50.000.--' 

95.000.--

5.275.--

B6 .000. ---

50.000 •. _-

15.000 •. _-

60.000.--

200.000.--

·75.000.--

70.000.--

850.000.--

60.noo.--

20. O()() ~ ---
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Aufqabenbereich 2~ Gesellschaftspolitisch relevante Forschungen 
11 

IFES 

Unolt 

Haller, 
Gussenbauer 

ÖSGAE 

Doz.Dr.Kreutz 

Dr.Graefe 

Dr.Spiegler 

Wesecky 

Halletz, Gössler 

Institut für 
höhere Studien 

Institut für 
höhere Studien 

DDr. Nenning " 

Kuratorium für 
Verkehrssicher­
heit 

Soziale Anlieqen der Studenten 

Problernstudie über die Ahh~ngigkeit 
des Hensehen von der Ur:~velt 

Gesellschaftspolitische Probleme 
der Urbanisierunq 

-Einfluß von DNS-Reparations­
Inhibitoren auf das Langzeitgedächt­
nis im Tierversuch 

Forschungs- und Lehrprojekt zur 
Vermittlung von Methoden u. 
Techniken de!:' empirischen Soz1a1-
forschung 

Studie über Alternativen zur.cheMi­
sehen Kontrolle der Parasiten von 
Mensch, Haustier und Kulturpflan~e 

Zentralalpine Karstforschung mit 
besonderer Berücksichtigung der 
Hydrologie 

Grenzen und Möglichkeiten elner 
intellektuellen _ rörderung und 
prophylaktischen Therapie hei 
hirngeschädigten T~inclern 

Enpirische Studie zur E!:'fassung 
der speziellen Berufsproblernatik 
bei Sozialberufen, dargestellt am 
Beispiel der Heimerzieher 

Um\V'el t und technischer Fortschritt 

Instrumente des UnweItschutzes 

Studie über Grundsatzfragen des 
Hedienrechts 

Aus"tlirkung von Geschvdndigkeitsbe­
schränlcungen im ZusarnlTlenhang rü t 
verschiedenen B~:.qlei tmaßnahmen· (im 
Rahnen des Forschunqsprojekts 
"Psychologische Unfallforschung" ) 

3S.000.--

220,000.--

22.000.--

250.000. ---

55.000.--

15.000.--

26.000.--

15.000.--

100.000.--

98.000.--

100 • 000 • ~.-

sn.ooo.--

400.000.--
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Koepf, Proksch 

E'a. Spacetec 

Dokumentations­
archiv d.österr. 
t'liderstandes 

Dr.Dorcsi 

Prof.Lorenz 

Öst.Studiengru~pe 
Automation und 
industr.Arbeit­
nehmer 

- <1 -

Methodik der wissensctaftlichen 
Analyse tech~ischer Problene zur 
Optimierung der Investitionen der 
öffent.li.chen Hand dargestellt 2m 

Beispiel der Nachrichtenlihertragunqs­
technik 

Projektstudie Uber die Entstehu:lg 
und AuS\·'irk1;.~g '·.ron Forschu:Yjs- LUld 
Enhlicklunqf:)f3C~l~'!~::rpunktenr eHe sich 
durch Einfilhrung reoderner un~ UD­
weltgerechter Energiewandlersysteme 
in di.e österr. Energie'.virtschaft 
ergeben kön!J.en 

Methodik der zeitgeschichtlichen 
Darstellung, demonstriert an Hand 
von Einzeldarstellunaen des Bsterr. 
Freiheitskampfes 

Verifizierung horn6opathischer Be­
handlungsergebnisse durch anthro­
pologische, klinische und physi­
kalische Untersuchungen 

Ethologische Wildtie=forschun~ -
Verhaltensweise der Rauhfußhlihner 

Studie "Automation und industrielle 
Arbeitnehmer" 

~rbeitsbereich 3: Internationale Forschungsvorhaben 

Prof.Dutz, 
Schiraz 

Prof.Riedler 

Kinderkranl::hei terl und Ernährung in 
den Entwicklungsländern 

Untersuchung d.Ausbreitungsverhält­
nisse elektromagnetischer Wellen im 
Frequenzbereich oberhalb 10 GHz 

10.000. _ .. 

112.000.--

60.()OO.--

100.000.--

180.000.--

500.000.--

300.000.--

1 , 000.000.--

Aufgabenbereich 4: Kulturpolitisch relevante geisteswissenschaftliche 
Vorhaben 

Ges.f.Max Reinhardt­
forschung 

Prof.Kreissler 

Wissenschaftl.Katalog d.Nachlasses 
Hax Reinhardt 

österreich-Forschung und österr.Unter­
richt in Frankreich u.deren publizi­
stischeAuswertungsmöglichkeiten im 
Sinne der Konsolidierunq eines modernen 
österreichbildes . 

50.000.--
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BUNDESMINISTERIUM 
FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

SEKTION FOnSCIIVNG 

Richtlinien für Expel4 tengutachten und Auftragsforschung 
des Bundesministeriurns für Vif~ssenschaft und Forschung 

1. Anwendungsbereich 

1.1. Diese Richtlinien gelten für die Vergabe von Mitteln des Bundesministeriums für Wissen­
schaft und Forschung, 
für die Ausarbeitung von Expertengutachten auf dem Gebiet von Wissenschaft und For­
schung (einschließlich der Tätigkeiten der Projekttsams und des Wissenschaftsforums) 
und 
für die Auftragsforschung innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung. 

1.2. Im Rahmen der Auftragsforschung werden Forschungsaufträgs vom Bundesministerium 
tür Wissenschaft und Forschung zur Durchführung von im Ressortinteresse gelegenen 
Forschungsvorhaben vergeben. 

1.3. Für die Aufträge an Bundesdienststellen gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 

2. Expertengutachten 

2.1. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung kann ·zur Vorbereitung und 
Unterstützung seiner Koordinierungstätigkeit im Bereich von Wissenschaft und Forschung 
Projektteams e!nsetzen und mit physischen oder juristischen Personen bzw. Mehrheiten 
von Rechtssubjekten Werkverträge für die entsprechenden Ausarbeitunger. und damit 
zusammenhängenden koordinierenden und redaktionellen Arbeiten abschließen. 

2.1.1. Die Auftragswerber für Expertengutachten haben insbesondere ihre Eignung nachzuwei­
sen und einen konkreten Arbeits-, Kosten- und Zeitplan vorzulegen. 

2. 1.2. Das Honorar ist unter Berücksichtigung der Bedeutung des Themas und des Umfanges 
bzw. der Schwierigkeit der Arbeit festzusetzen. Das Honorar einschließlich aller im Zu­
sammenhang mit dem Expertengutachten anfallenden Kosten kann pauschaliert werden. 

2.2. Für die Teilnahme an Plenar- und Teilsitzungen (Arbeitsgruppen) der Projektteams und 
des Wissenschaftsforums werden den Mitgliedern eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand 
bei dieser Tätigkeit entsprechende Entschädigung (Funktionsgebühr), die mit S 200.-je 
Sitzung festgelegt wird, sowie der subsidiäre Ersatz allfälliger Relsekcsten zu und von 
diesen Sitzungen, in der bei analoger Anwendung der Bestimmungen der Reisegebühien­
vorschrift feststehenden Höhe vertragsgemäß gewährt. 
Öffentlichrechtlichen Bediensteten (Beamten) lind Vertragsbediensteten wird diese Ent­
schädigung nur gewährt, wenn es nicht zu ihren diensUichen Obliegenheiten gehört, an 
den Plenar- und Teilsitzungen teilzunehmen (bei Bundesbearnten nach § 25 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes) . 
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3. Auftragsforschung 

3.1. Das Bundesministeriurn für Wissenschaft und Forschung kann innerhalb seines Zustän­
digkeitsbereiches Forschungsaufträge an physische oder juristische Personen oder Mehr­
heiten von Rechtssubjekten vergeben. 

3.1.1. Der oder die Gruppe von Auftragswerbe rn haben auf Grund der vom Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung bekanntgegebenen Auftragsmodalitäten ein Anbot zu 
legen, das insbesondere zu enthalten hat: 

Name, Anschrift und Rechtsform des oder der Auftragswerber, 

kurze Beschreibung der vorhandenen Forschungskapazität, 

bisher durchgeführte Forschungsprojekte, 

Nachweis der wissenschaftlicllen Qualifikation des oder der Auftragswerber und ihrer Mit­
arbeiter, 

Arbeitsplan (Beschreibung der Durchführung, Zeitraum ete.), 

Durchführungskosten, gegliedert nach Personalkosten, sonstigen laufenden Kosten, not­
wendigen Anschaffungen und Fixkosten, 

allfällige vOm Auftragswerber beabsichtigte weitere Auswertung der sich voraussichtlich 
ergebenden Forschungsergebnisse, 

sonstige vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung verlangte Angaben. 

3.1.2. Das Entgelt für Forschungsaufträge ist nach den voraussichtlichen Kosten zu bemessen. 
Eine Kostenpauschalierung kann vorgenommen werden. 

3.1.3. Ist zu erwarten, daß sich aus der Durchführung der ForschlJngsaufträge für die Auftrags­
werber rechnerisch erfaßbare Vorteile ergeben, ist die Auftragserteilung grundsätzlich von 
entsprechenden Eigenleistungen des Auftragswerbers abhängig zu machen. 

3.1.4. Fallen innerhalb eines Forschungsauftrages Schutzrechte an, die patent- oder lizenzfähig 
sind, hat der Auftragnehmer das dem Bundesministerium für WissensChaft und Forschung 
mitzuteilen. Die Verwertung von Schutzrechten darf nur auf Grund von Fall zu Fall ab~ 
zuschließender Vereinbarungen erfolgen, wobei grundsätzlich eine Beteiligung des Bun­
des in einem der zur Verfügung gestellten Mittel entsprechenden Ausmaß an allfälligen 
Erträgen der Schutzrechte auszubedingen ist. Hinsichtlich der Veröffentlichungen gelten 
die Bestirnmungen des Punktes 4.6. 

4. Gemeinsame Bestimmungen 

4.1. Leistungen dürfen nur an gesetzlich befugte, leistungsfähige und fachkundige Auftrags­
werber vergeben werden, die eine vollständige .und pünktliche Vertragserfüllung erwarten 
lassen. . . . 

4.2. Die Art der Vergabe von Aufträgen ist nach der Natur der Leistung und den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung zu bestimmen. 

i.f..4~· Für die Vergabe der Expertengutachten oder ForSChungsaufträge gelten grundsätzlich die 
Bestimmungen der Ö-Norm A 2050, sofern die Eigenheit des Vorhabens nicht eine ab­
weichende Vorgangsweise erfordert. 

4. 2.tA.uslobungen können vorgenommen und Juroren bestellt werden. 
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4.3. Werden im Rahmen des Auftrages Arbeitskräfte eingestellt oder Werkverträge geschlos­
sen, so hat der Auftragnehmer als Arbeitgeber zu fungieren und die Dienst- bzw. die 
Werkverträge abzuschließen und die daraus resultierenden Verpflichtungen zu tragen. 
Subwerkverträge bedürfender vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Fell schung. 

4.4. Die Auszahlung deS Auftragsentgeltes ist nur insoweit und nicht eher vorzunehmen, als 
sie zur Leistung fälliger Zahlungen in Durchführung der vereinbarten Leistung benötigt 
wird. Die Auszahlung kann ausnahmsweise zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommen 
werden, wenn dies aus Gründen, die siell aus der Eigenart der zu fördernden Leistung 
ergeben, gerechtfertigt erscheint. Bei vorheriger Festlegung bestimmter Auszahlungs­
termine ist außerdem auf die Verfügbarkeit der erforderlichen Bundesmittel Bedacht 
zu nehmen. 

4.4. 1. Verpflichtungen, bei denen das beabsichtigte Auftragsentgelt im Einzelfall die in den 
jeweiligen Durchführungsbestimmungen zum Bundesfinanzgesetz über den finanziellen 
Wirkungsbereich festgelegte Höhe übersteigt, dürfen erst nach Herstellung des Einver­
nehmens mit dem Bundesministerium für Finanzen eingegangen werden. 

4.4.2. Auftragsentgelte dürfen nur für die Zeit bis zum Ablauf des Finanzjahres zuerkannt wer­
den. Für Aufträge, die die Eingehung rechtsverbindlicher Verpflichtungen des Bundes zum 
Gegenstand haben und zu deren Erfüllung nach Maßgabe ihrer Fälligkeit in künftigen 
Finanzjahren Ausgaben zu leisten sein werden (Vorbelastungen), sind die geltenden haus­
haltsrechtlichen Vorschriften, insbesondere die in den jeweiligen Durchführungsbestim­
mungen zum Bundesfinanzgesetz enthaltenen Bestimmungen, anzuwenden. 

4.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die empfangenen Mittel nach den Grundsätz~n eines 
ordentlichen Kaufmannes zu verwalten und die Gebarung auf gesondertem Konto darzu­
stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Überprüfung der Verwaltung der Auftrags­
mittel durch Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle 
zu gestatten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und über die Durchführung des Vor­
habens und die Verwendung des Auftragsentgeltes Zwischen- und Abschlußberichte zu 
legen. Sofern Eigenmittel des Auftragnehmers oder Mittel Dritter eingesetzt werden, 
haben sich die Berichte auf alle Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Auf­
tragsvorhaben zu erstrecken. 

4.5.1. Alle Ereignisse, die die Durchführung der Aufträge verzögern oder unmöglich machen, 
sind dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unverzüglich anzuzeigen. 

4.5.2. Das Auftragsentgelt ist zurückzuerstatten und vom Tage der Auszahlung an mit 2% über 
dem Zinsfuß im Escomptegeschäft (Bankrate) der Österreichischen Nationalbankzu ver­
zinsen, wenn 

der Auftragnehmer den Auftraggeber Ober wesentliche Umstände getäuscht oder unvoll­
ständig unterrichtet hat, 

das Vorhaben durch Verschulden des Auftragnehmers nicht oder nicht rechtzeitig durch­
geführt werden kann oder durchgeführt worden ist. 

oder das Auftragsentgelt widmungswidrig verwendet wird, oder den Erfolg des Vorhabens 
sichernde Auflagen oder Bedingungen aus Verschulden des Auftraghehmers nicht einge­
halten oder vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht wer­
den, sofern in den bei den letzten Fällen eine zweimalige, den ausdrücklichen Hinweis auf 
die Rechtsfolgen der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung ohne Erfolg geblieben ist. 

4.5.3. Anbote, Zwischen- lind Abschlußberiehte und Expertengutachten sind in mindestens drei­
facher Ausfertigung an das Bundesrninisterium für Wissenschaft und Forschung, Sektion 11. 
zu richten. 
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4 .. 7. Soweit die Eigenart des Eimelfalles in diesen Richtlinien nicht berücksichtigte ergänzende 
Regelungen erfordert, sind diese vertraglich im Einzelfall zu treffen. 

Wien, September 1972 
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